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IV . Oeſtimmung der Vertteigerungs⸗Tagkahrt .

Nach Ablauf der im §. 1029 erwähnten 30 Tage wird VP:
Tagfahrt zur Verſteigerung feſtgeſetzt , welche nicht vor dem

Ablauf eines und nicht nach Verfluß von 3 Monaten ( vom

Tage der Beſtimmung an gerechnet ) vorgenommen werden

darf .

V . Ankündigung der Verfteigerung .

Die Ankuͤndigung des Verſteigerungstags muß enthalten : . 1033.

1 ) Name , Gewerbe und Wohnort des Schuldners ;

2 die Angabe der einzeln zu verſteigernden Gegenſtände ;

a ) bei Gebäuden : die Straße , Nummer , zwei An⸗ . . . 37 .

gränzer , Beſchaffenheit , Flächengehalt , Zweck , zu

zu dem ſie benützt werden ꝛc.

b ) bei Gaͤrten: die Gewann , das Flächenmaaß , zwei

Angränzer ꝛc. ;

) . bei anderen Grundſtücken jeder Art : ebenſo , und

die Art der Benützung ;

alſo auch den Ort , wo die gedachten Stuͤcke liegen ;

) , Tag und Stunde der Verſteigerung , mit dem Beiſatze :

daß der endgültige Zuſchlag erfolgt , wenn der Schätz⸗

ungspreis erreicht werde .

Die Bekanntmachung der Verſteigerung geſchieht : nS ,V. . 58.
1 ) durch öffentlichen Anſchlag eines Eremplars der An⸗ GBeil. l )

kündigung , und zwar :

( S. 40 ) an dem Gemeindehaus in den erften aht Tagen
nach der Steigerungs - Verfügung , und wird erſt am

Tage der Verſteigerung abgenommen , der Tag der

Anheftung iſt ſodann auf dem Anſchlag zu bemerken .
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